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Sachverhalt
Gemäß der Zuwendungsrichtlinie gewährt das Amt Treptower Tollensewinkel im 
Rahmen seines Haushaltsplanes Zuwendungen für Maßnahmen der 
Kulturförderung und die Förderung von Vereinen. Für das Haushaltsjahr 2022 
liegen folgende Anträge vor:

- Stadt Altentreptow, Rathausstr.1, 17087 Altentreptow: 
Projekt: 777 Jahrfeier Altentreptow - Heute von gestern für morgen lernen
Beantragte Unterstützung: 5.000 €

- Ortsförderverein „Gemeinde Gnevkower e.V.“, Letzin Siedlungsweg 7, 
17089 Gnevkow
Projekt: Gemeindebackhaus
Beantragte Unterstützung: 1.000 €

- Förderverein denkmalgeschützte Kirchen Breesen/Pinnow e.V., Dorfstr. 22, 
17091 Bressen
Projekt: „Brauchtum 750-Jahrfeier Pinnow“
Beantragte Fördersumme: 300 €

- RWI Regionale Wirtschaftsinitiative Ost Mecklenburg-Vorpommern e.V., 
Projekt: Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte,
Beantragte Unterstützung: 500 €

- Lothar Sommer für „Kulturarbeitskreis Golchen“
Projekt: Schritte auf dem Weg zurück in unser altes Leben
Konzertangebot gegen Corona - in der Friedenskirche Golchen
Beantragte Unterstützung: 700 €

Die Finanzierungspläne und die entsprechenden Anträge sind als Anlage 
beigefügt.

Gemäß Punkt 3.1 der Richtlinie vom 24.11.2017, zuletzt geändert am 02.06.2021 
entscheidet der Amtsausschuss über die Bewilligung.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass alle 5 Anträge nach Einreichungsfrist 
gemäß Punkt 3.6 der Richtlinie eingegangen sind und schlägt vor, alle 5 Anträge 
trotzdem zu berücksichtigen, die die aktuelle pandemische Situation die 
Planungsvorgänge grundsätzlich verzögert.



Beschlussvorschlag
 

- Stadt Altentreptow, Rathausstr.1, 17087 Altentreptow: 
Projekt: 777 Jahrfeier Altentreptow - Heute von gestern für morgen lernen
Beantragte Unterstützung: 5.000 €

- Ortsförderverein „Gemeinde Gnevkower e.V.“, Letzin Siedlungsweg 7, 
17089 Gnevkow
Projekt: Gemeindebackhaus
Beantragte Unterstützung: 1.000 €

- Förderverein denkmalgeschützte Kirchen Breesen/Pinnow e.V., Dorfstr. 22, 
17091 Bressen
Projekt: „Brauchtum 750-Jahrfeier Pinnow“
Beantragte Fördersumme: 300 €

- RWI Regionale Wirtschaftsinitiative Ost Mecklenburg-Vorpommern e.V., 
Projekt: Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte,
Beantragte Unterstützung: 500 €

- Lothar Sommer für „Kulturarbeitskreis Golchen“
Projekt: Schritte auf dem Weg zurück in unser altes Leben
Konzertangebot gegen Corona - in der Friedenskirche Golchen
Beantragte Unterstützung: 700 €



Finanzielle Auswirkungen
im lfd. Haushaltsjahr:  2022  in Folgejahren:   
   
  nein   x nein ja
   
  x ja   einmalig  
   
   jährlich wiederkehrend
          

Finanzielle Mittel stehen:
   
  x planmäßig zur Verfügung unter :  nicht zur Verfügung 
  (Deckungsvorschlag) 
 Produktsachkonto:  Produktsachkonto:
  24/2.8.1.00.54143000  
 Bezeichnung:  Bezeichnung: 
  
 

 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 
an Gemeinden und Gemeindeverbände
  Deckungsmittel stehen nicht zur

  Verfügung  
          

Haushaltsmittel:
 

 7.500€ Haushaltsmittel:  
bisher angeordnete bisher angeordnete
Mittel:  Mittel:  

Maßnahmesumme:
 

7.500 € Maßnahmesumme:

noch verfügbar:
 

 0 € noch verfügbar:  
Erläuterungen: Der Antrag wurde bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 bereits 
berücksichtigt.

Anlage/n
1 777 Altentreptow - Antrag Zuwendungsrichtlinie AMT öffentlich

2 777 Altentreptow - Finanzaufstellung Zuwendungsrichtlinie öffentlich

3 Antrag Gnevkow Gemeindebackhaus öffentlich

4 Breesen_Pinnow_Brauchtum - Antrag Zuwendungsrichtlinie öffentlich

5 2021-11-04 Schreiben (Original abholbar) von RWI Ost M-V e. V., 
Jahnstraße 3a, 17033 Neubrandenburg wegen 
Kooperationsvereinbarung 2fach öffentlich

6 Antrag Lothar Sommer für Kulturkreis Golchen öffentlich
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Antrag auf Gewährung von Zuwendungen entsprechend der 
Zuwendungsrichtlinie des Amtes Treptower Tollensewinkel 

 
 
 

Amt Treptower Tollensewinkel 
-Der Amtsvorsteher- 
Rathausstraße 1 
17087 Altentreptow 
 
 
 
Der Antrag wird gestellt an:  das Amt Treptower Tollensewinkel 

 
 die Gemeinde   
 

 

1. Antragssteller 

Name: 

Anschrift: 
 

Kontoinhaber: 

Bankverbindung (IBAN, BIC): 

Auskunft erteilt: 

 
Telefon: 

E-Mail: 
 

 
 

2. Projekt 

Projekttitel: 
 

Kurzdarstellung des Projekts: 
(wer-was-wann-wo) 
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3. Ausgaben im Überblick 
gemäß beiliegendem Finanzierungsplan (Anlage 2) 

Gesamtausgaben:                 € 

Beantragte Zuwendung:                € 

   
                              

4. Projektkonzeption 
(auf gesondertem Blatt anzugeben) 

• ausführliche Projektbeschreibung 

• Bedeutung für das Amt Treptower Tollensewinkel 

• Beginn und Abschluss des Projekts 

 
 

5. Satzung, Vereinsregisterauszug und Anerkennung der Gemeinnützigkeit 

  ist beigefügt. 

  wird nachgereicht. 

 
 

6. Verwendung der Mittel 

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller versichert, dass die beantragten Mittel im Falle der 
Bewilligung wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
vorstehenden Angaben, einschließlich der Angaben im beiliegenden Finanzierungsplan, werden 
bestätigt. 

 
 

7. Maßnahmebeginn 

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erklärt, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen 
worden ist und auch nicht vor der Bewilligung der Zuwendung begonnen wird. 

Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wird 
                  beantragt zum                            . 

                    nicht beantragt. 

 
 
 
 
 
 
             
Ort, Datum 

             
Rechtsverbindliche Unterschrift 

        (in Druckbuchstaben wiederholen) 

Claudia Ellgoth
Datum: 10.11.2021 14:00 Uhr
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Finanzierungsplan 

 

1. Aufstellung der Projektausgaben 

    Personalausgaben 

 € 

 € 

 € 

 € 

    Sachausgaben 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

Gesamtausgaben € 

 
 
 
 

2. Aufstellung zur Finanzierung des Projektes 

    Eigenanteil 

 € 

 € 

    Öffentliche Zuwendungen 

Für die Maßnahme wurden bereits folgende Zuwendungen beantragt oder bewilligt. Breits bewilligte 
oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit * zu kennzeichnen. 

 € 

 € 

 € 

Sonstige öffentliche Zuwendungen 

 € 

 € 
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    Finanzierungsanteile Dritter 

Für die Maßnahme wurden folgende andere Finanzierungsanteile Dritter beantragt oder bewilligt. 
Bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit * zu kennzeichnen. 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

Gesamtfinanzierung € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Ort, Datum 
             

Rechtsverbindliche Unterschrift 
        (in Druckbuchstaben wiederholen) 
 

Claudia Ellgoth
Datum: 10.11.2021 14:01 Uhr



STADT ALTENTREPTOW

^  Nqv 2021
lUiW

EINGEGANGEN

Anlage 1

Antrag auf Gewährung von Zuwendungen entsprechend der Zuwendungsrichtlinien des Amtes
Treptower Toilensewinkei

Amt Treptower Tollensewinkel

Der Amtsvorsteher

Rathausstraße 1

17087 Altentreptow

1. Antragssteller

Name:

Uiv^
Anschrift,(Straße, Hausnmnmer, PLZ, Ort):

Kontoinhaber:

Orhim äuirCn^itx. c ̂
IBAN.'BIC): ^ VBankverbindung (IBAN, BIC):

j)^ 4605- <9209 05O/I0VOOY3 ^ ^OLA-DeM/\/SS>
Auskunft erteilt:

Um

Telefon:

E- Mail:

2. Projekt

Projekttitel:

"  ■6oc^^O:x<X
Kurzdarstellung des Projekts: Qrh M^(^JU JrtrOA^
(wer-was-wann-wo) . u ^ ^ ^

ioäC^i'fOUio
Ayu^C^K 0(-^xn ujcn 71-f ßc^^Jua^
(yac^youto loCXyUJtM.. "hori- ooy OO'l (k£^! 'U£Aa^ ujh<,
£rhdkl- ^ SLUyL A^£Ocu^~ Upi
ni.kl^^UtA iPCMC,
M  yoLiC/ -Ui^ ■^njhocy,y^CUoOu^k^ lc//auK^u,,U.4AcA-

3. Ausgaben im Überblick
(gemäß beiliegendem Finanzierungsplan)

Gesamtausgaben AööA'Z'r.sb eur
Beantragte Zuwendung A-ooo.on



4. Proiektkonzeption

(auf gesonderten Blatt anzugeben)

-ausführliche Projektbeschreibung ■ r
-Bedeutung für das Amt Treptower Tollensewinkel—' ^ .
-Beginn imd Abschluss des Projekts O/C^ -^QcA

5. Satzung, Vereinsregisterauszug und Anerkennung der Gemeinnützigkeit

ist beigefügt

O wird nachgereicht.

6. Verwendung der Mittel

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller versichert, dass die beantragten Mittel im Falle der
Bewilligung wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der
vorstehenden Angaben, einschließlich der Angaben im beiliegenden Finanzierungsplan, werden
bestätigt.

7. Maßnahmebeginn

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erklärt, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen
worden ist und auch nicht vor der Bewilligung der Zuwendung begonnen wird.

Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wird

O zum beantragt.
^ nicht beantragt.

/.eklv}, Glvxoil
Ort, Datum Rechtsverbindli^e Unterschrift

(in Druckbuchsjlaben wiederholen)



Lokale Aktionsgruppe

Projektidee für die LEADER Förderperiode 2014 - 2020

i. aligeiBeine Angaben

jprpjekrbcsgeiehaiiiig^: [Gememdebackhaus

Projekftrager^B^: Ortsförderverein Gemeinde Gnevkow e.V.

Acsj^echparmer/iß^;Uwe Deiies (Vorstand)

Adresse'^:Letzin Siedlung 07, 17089 Gnevkow

Tei^.;03999370380

E-Maii^;uwedeiies@web.de

wM durch das Rögionalmanagemenl ausgeOillt

Eingegangen am:

OPost

□Email
□Übergabe

Id Nr.:

2, Projeklbescbrelbaag

Foto/Abbildung

m

Geplanter
Durchfiihningszeilraiun': 2021/2022

Projektsiandort®;

Amtsbereich;
Amt Treptower Tollensewmkel
Sladt/Gemcinde:
Gnevkow
Straße:
Letzin, Dorfstraße, Spritzenhaus
Eigentümer:
Gemeinde Gnevkow

Pianungsstantf.
Projektidee: ^

detaillierte Projeklplanung; □

I  1 Name unter dem das Vorhaben geföiut ■wird.

2 Name'Insliftition desf'der Projektträgers/in

3 Kontaktperson, die das Vorhaben bareaS.

4-5 Bitte geben Sie eine göltige Po^dresse und
göltige Telefonnummer der Kontaktpo^on an.

6 Der Schriftverkehr wird vorrairgig über Einail
gewährleistet. Bitte eine aktiv genutzte
Emailadresse angeben.

7 In welchem/n Jahr/en soll das Vodiaben
umgesetzt wer<to? Der Ums^zuags2Bilratim
sollte 2 Jahre nicht ttfaersdireilen.

8 Wo soll das Vorhaben umgesetzt w^en?
sst.'sind der/die Eigentömövin/nen des/f
Gnmdstöcfces/GeteudeJ'^c. ?

9 Hier ist anzugeben, wie weil die Planung des
Vorhabens tusreils vorangeschrittoj ist
Projektidee = tjberblick Sb^ air^ehende
Maönalrmen, Kost^sjhätamg, mgl. ¥<mnm da:
Trägerschaft, notwendige Oeijeluaigaageti siiul
beantragt / in Arbeit, Koaunurakation mh
Beteiligten ist ofolgL Detaillierte Planung =
Genehnugpngai, Kostaiberechnuag. Koß-
Aussage, evtl. BssefafOsÄ, Tiäga^chafi, etc.
liegen v«ff (sind als Anlage anzufögen)

10 Hier ist es möghch ein Foto oder eine
Abbildung des Vorhabens/Projdktes einzufiigeB.

II die geseilten Fragen ijS ^ozug«^ten.
Textuelle Anhänge, auf die verwiesen wird,
werden aidit berücksichtigt. Zuläi^ge Aidiinge
soföw aicltt gefordert sind mcfeierisciie
Darstellungea und Ahbilthingen (in
überschaubarer Menge, mit Aussagecharaktor),

Rsgiofialmanasenient LAG „Demminer Land" - Landkreis Macktenbu^ische Seenpiatte - Adolf-Pompe-Straße 12-1S 171!» Demmm -
w«w leader |k.jnec!<!eobu(gische-seenf^ae de/Oemminer-Land



Lokale Aklioiisgruppe .

DetailUerte Fmjekthe Schreibung^'

Was ist der Anlass bzw. der Hiatergruad des Projektes?
Welche Baamaßnahmen/Arbeitsschritte sollen erfolgen? (Anlage 1 beachten)

na seit mehr als 30 Jahren die zentralen Anlaufpunkte der Bevölkerung, wie Konsum. •
Friseur. Dienstleistungen verloren gegangen
zum heutigen Tag keine Verbesserung im ländlichen Raum eingetreten ist W'ahven
versäumt wurden, ist es jetzt an der Zeit zu Handeln. Dass de der
individuelles Potenzial einbringen wollen, zeigte sich in der Organisation und Durchfuhrung der

ofe Anwohner aller 5 Ortsteife der Gemeinde Gnevkow suchen nach einem zentralen kultureüen
Treffpunkt. Dazu soll der althergebrachte traditionelle Dorfmittelpunkt in "l*'® ^
und ausaebaut werden um zu kommunizieren, Geschichten auszutauschen, Plane zu
schmierten zukünftige Aktivitäten zu planen, die Lebensqualität zu verbessern die regionaleCÄS'äÄem zu stärken. Zu diesem Zw^k eignet das an ^
dieser Stelle befindliche ungenutzte Feuerwehrgerätehaus
Durch die Sanierung des verschlafenen Spritzenhauses und deren Umgestaltung in ein
gSSSSS SLen m in d,,sem PTOjakt die ob» genanmen M. ve™.«,ch«,.
Dazu sind folgende Ärbeitsschriüe erforderlich:

1  Freisteilung des Gebäudes von Baumbewuchs
2. Äbbrucharbeiten (Schornstein, Trockentoilette)
3. Gebäudeerschiießung (Wasser, Abwasser, Elektro)
4. Dachsanierung (Entsorgung Asbest)
5. Einbau Schornstein
6. Fenster/Türen einsetzen
7. Fußbodenarbeiten ^ u.
8. Abteilen eines behindertengerechten WC mit Frostwachter
9. E-Anlage
10. Außen- und Innenputz
11. Installation Holzbackofen
12. Innengestaltung

Teile der Arbeiten können in Eigenleistungen erbracht werden.

Kosten aus der Kostenschätzung sind in der Anlage 1 eingetragen.

Was soll mit dem Projekt erreicht werdcB? Welche lotole« «nd regionale» Effekte bat ilie Mafloabdic {x.B.
ÄHSwirkmigeii aaf die ÜHRvelt, soziale Wirkiing,...)?

DiP Wtederbelebunq des in Vergessenheit geratenen Dorfmittelpunktes mit der Schaffung eines
SaSSisesSen wir sozusagen als Initiaizündung. Als effektives Instruemnt können wir

S Aktivitäten rund um das entstehende Backhhaus zu motivieren, zu engagieren, zusammen
aSSieindeübergreifend regelmäßige und dauerhafte dorfgemäße Anla^elte zu errichten.
um gemeinsam Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterst ^ _

V':vü

S. r«mw«ner Land' - Landkres IVtecVtenbuigföche SeenffeUs - AfloifT=ompe-SfeaS812-15.1710© Derrwte „ , , „



Lokale Äkiionsgruppc

Das alte Spritzenhaus, welches durch neue Standards in der Feuerwehr seiner Funktion längst
nicht mehr gerecht wird, befindet sich genau dort und bildet die ideale Grundlage für dieses
Projekt. Durch die Sanierung kann die Bausubstanz und die damit verbundenen Gesdiichte
erhalten werden. Durch die Umfunktionierung zum Backhaus bekommt das Spritzenhaus eine
neue Aufgabe und ist nicht dem Verfall preisgegeben.

Das Backen im Dorf spiegelt die Tradition in unserem landwirtschaftlich geprägten Landstrich
wieder. Durch das Erlernen und Verbessern handwerklicher Fähigkeiten kann eine Kultur der
Autarkie in Einzelbereichen gefördert werden. Insbesondere nachfolgende Generationen soll
dargestellt werden, wie die Lebensmittel selbst hergestellt werden können. Dadurch wird die
Wertsdiätzung gegenüber Lebensmitteln erhöht, den Respekt gegenüber unseren Ressourcen
Rechnung getragen und damit die Umwelt geschont.

Durch die Vielfältigkeit der Verwendung eines Holzbackofens ist es uns möglich gesunde,
bekömmliche, nachhaltige, regionale und handgefertigte Produkte herzustellen. Dazu sollen die
Rohmaterialien wie Getreide, Obst und Gemüse für z.B. Brot, Kuchen und Pizza regional
genutzt werden.

Backhäuser gehörten auch in Norddeutschland zum Standard in vielen Dörfern. Auch in Letzin
wurde mit Backen Geschichte geschrieben, in dem zum Ende des letzten Krieges ein
zusätzlicher Ofen gebaut wurde, um Flüchtlinge zu versorgen. Heute existiert von alldem nictits
mehr. Generationen sterben aus und damit geht wertvolles Allgemeinwissen verloren. Die
Möglichkeit sich mit alt bewährten Mitteln selbst zu versorgen, muss unbedingt erhalten werden.
In diesem Fall geht es um das jahrtausend-alte und immer noch moderne Brot.

Dass das Projekt Erfolgsgarantie besitzt zeigen andere Gemeinden. Der in Beggerow durch die
Kirchengemeinde erbaute Backofen erfreut sich seit über 20 Jahren großer Beliebtheit.
Vierzehntägig treffen sich hier Menschen aller Altersgruppen, um ihren selbsteingerührten Teig
zu backen. So manches Brot wurde hier schon schwarz, weil der geistige Austausch Vorrang
hatte, im Süden unserer Republik gehören Back- und Brauhaus zum Standard vieler
Gemeinden. Stolz, Verantwortung, Werte und Traditionen spürt man als Gast. Ein Ansporn mehr,
um das Projekt zu verwirklichen. Die Schaffung von Verbindungen, Kontaktmöglichkeiten und
Erfahrungsaustausch der Menschen aller Altersgruppen im demografischen Wandel ist
uneriässlich. r. ^ -
Der weiteren Vereinsamung und Vereinzelung ist innerhalb der Dorfgemeinschaft durch eine
subsistenzwirtschaftiich basierte Aktivität, die jeden ansprechen kann, entgegenzutreten.

Um unser Vorhaben bekannt zu machen, ist eine mediale Vermarktung NDR Nord Magazin, in
sozialen Netzwerken und die Einrichtung einer Homepage unseres Vereines vorgesehen.

Dass die Gemeindemitglieder in der Lage sind, einen hohen Anteil an Eigenleistungen in einem
Projekt zu tragen, haben sie bereits bei der Grundsanierung der Letziner Trauerhalle bewiesen.

Ist ias Projekt in der aUgcmein übiichen Weise okne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe
zugänglich und nutzbar? Werden mit dem Projekt bestehende Barrieren reduziert? "

Der Dorfmittelpunkt als große Rasenfläche mit Bäumen und angrenzendem Teich befindet sich
im unmittelbaren Ortskem von Letzin in der Nähe der Dorfkirche und an der
denkmalgeschützten Kopfsteinpflasterstraße. Darauf befindet sich das Spritzenhaus als

) Reg«>na!mansflomentLAG„OemminerLantr-LandkfeisMecWenbufgscheSeenplatte-AtioB-Pw^e-StraSe 12-15, inOSDetitmin-
r- ' '< " vMwieaö6iJk-roeckSenburgis^:he'Sear>platte.<ie/aatmmef-Lan(j



,okaic Äklionsgruppc

zukünftiges Backhaus. Es ist ohne "!^.^"92lbar"rm dSÄuS SS führt,
kurzen Weg erreichbar, da die Dorfstraße ™ fSaS sSe?en^^^^ Platz, um
Das Spritzenhaus bietet in seiner Bauform ^
zukünftig auch ein geplantes barrierefreies WC zu installieren.

Attssas^ii STfF regionalen Bedeutung des Projektes • " ~

Wer worde bei der Erarbeitung des Projektes eingebunden.

Dl. AM«™., d,. DO«elpdn«..

der Hauswirtsd"!aft etc.).

Unterstützung am Projekt angeboten.

A  .oiippr r,ocot7tcn Ziele funoiert das Backhaus wie eine „gute Mutter in

e5s5E.Ä™ÄÄ
Eirekt im Backraum entfacht wird gibt dem ̂argut durch

Möglichkeit dazu und wollen diese nutzen.

IsaÄS-SixSSSSS
STu W»"=bli"n"w!! S'li .0.« .11... »uen toun.tisch«. A.l.ulp»l<l_^Ein,

"oorismusverband MV angedacht.

;r.-.V'rr-^;:r „ Oemm.net Lamf - LamSkmis Medöenburgtecbe Seenplatte - Adöft-Pc^pe-Straße t2-'.5.171C^ Den^rtnt -"■"'tÄll Reg.0m.iman39amenti.feo -^'™";2wSder.lkmieck!enburgfeche-seenpiatte.<ierOerr.mtr>ef-Land_£»pÄÜ



3. Vemiibarkcit mir der SLE ̂Demmiaer Land"

Welche regionalen EntwicIduBgsziele «iiterstützt das Projekt?
(Mehrfachtiennimgen möglich)

1 Qoerschiiittsziel: nachhaltige Entwicklung der Region unter
Beachtung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte

□

□

Querschnittsziei; Stärkung der Gleichstellung von Frauen und
Männern^"'

Schaffung/Sicherung von gut^ und vyerthaltigen Arbeitsplätzen
jinzahl der Arbeitsplätze, die direkt durch das Projekt geschaffen

werden

werden
.4nzaM der Arbeitsplätze, die direkt durch das Projekt gesichert

Förderung von Zuzug neuer Einwoliner/innen in die Region
„Demminer Land"

Erhalt oder Ausbau sozialer Infirastruktur^'^
Entwicklung der touristischen Potenziale^^
Pflege des (bau-) kulturelien Erbes^^
Pßege des kulturellen Lebens''

□ I Pflege des natürlichen Erbes-'

Einordnung in m Handlnngsfelder der SLE Demminer Lan«r'
HDF 1: Lebensqualität im demografischen Wandel"
^Erhalt und Ausbau von Einrichnmgen fiir Infrastmktur und
Daseinsvorsorge

^Forderung der Lebensqualität in den ländlichen Orten fiir alle
Frauen und Männer in ihren verschiedenen Lebensphasen
^Verarbeitung Vermarktung regionaler Produkte und
Erzeugnisse ______

□ HDF I!: Touristische Infrastruktur und touristische Angebote
^Erhalt und Ausbau touristischer Infrastruktur

\fffiichenmg und weitere Qualifizienmg von touristischen
Angeboten

□Förrienißg der regionalen und überregionalen touristischen
Vernetzung

.okalc Aktionsgruppc

12 Die öilwidduag d«?
LaisdE" soB unter dem Prinzip der NachhaltJ^eit
verfolgt werdöL Nacbhaiti^eft
ökologische. (SconemisclK «ad scÄiokafture^
Interessen in den EntwiridimgszieJ^ ^
Pnjjektansätzen Beriidcsicttigpng finden. Aal
diese Weise kam» eine aus^ogiaie EnlvsickJiu^
besrastig^ Wäriat, die es künftigen Gen^wnöi
ermöglich!, ähöiiche oder gar
Lebensbedingungen wie die gsa^wärtigen
vorzufinden.

13 IMerstötzt das Vt^hab^ 23. die
Vereiribaikeil von jErwejbs-& Privatli^jes
wirkl es der klassisdien GeschLedilerverteiiang
eatgegen.

14 Die Sichenmg «nd Schaf&ng vm
.Vbeitsplätzea ist das zentrale Ziel för Ae
le^nale Entwiddhmg C^te Arbeit
Arbeitsplätze bei denen Be^l^gte mürben
ued mitge^ien können, mit emera gerccMeo
Etftgell, mit einan nachhaltigen Arbeits- und
GesundSteilssclmtz. mit sozialer Sicheriwit «nd
ohne DiskriminieruBg.

15 Werden mit dem Vorhaben StandtÄlfaklm^^
geschaffen, die wesaitKche Einffüsse auf die
WohinntswaM haben?

16 Das Vorhaben betrifft Bildnn^einrichtungsn.Ffiisorsedienstitaster. Betreming^mdiöingen,
kultuxelle Einrichtutigen. Sport und Freizeit, <äc.

17 Wird eine SteigKung dar QualitM oöct
([^uioaitM tourisfischo" Angebote
Wirkt das Projekt nachhaltig positiv anf die
tomirtiscfae lafrartruktm. auch
BeröcksiclJti^ng der holgekosten för Pfle^ und
instandhaltaßg?

18-20 Hier ist klar z« unterscbeidai zwischai
baukulturell (aathropogen essdsaffens Bauten),
kötairell (ein kultureller Wert der Bestand hat und
bewahrt wird; nicht an Materie giboiuien) und
natörtichem Erbe (nachhaltige Siebetung «fer
natöriidren biologischen Vielfeit undfoder des
tt^üriichen ländhcfen Erbes einsdilii^ch <fer
Erhaltung der historisch gcwacitseaöi Vfelfslt dss
KultnriandsclKift).

21 Das kann nur in einem Handlan^feld
bewertet werden. Ted® Handlungsfeld imthaadlungsfeld^jezifische Bewertur^^riteriea
Ist das V<Hhaben liandhingsfei^ber^fmd wird
dies in den Bomtskritaieo beröcksicMi#. Bflle
osr&ien Sie Ihr Projekt einem Handhrn^feld zu,
dessen Handlungsfeldzieie zu ftnem Voshaben
passen.

22 Gen^ dem übergecadaeten Zid „Stärkung
der ländlichen Orte im Demnriner l^d als
Lebens- und Arbertsreuim". gehören zu di^em
Handhingsfeldalle Vorhaben, die äam beihagen.
die Attr^vilät der ländiidtea ÖtUs ais Wdm-,
Lebens- und Arbeitsort zu eifeaten. Zrn
Lebensqualität gjehören zudem der mh
den HerausfOTdsrungea des demografkchor
Wandels, die Förderung von börgersctefthchen
Gemeinschaften und die St^gerung d«
regionalen Weitsch^fimg.

H Ar Dem™ Land- -Undkr^StecWenburgfecS« Seaopte«« - Ado»-Pomj>^Sbaße 12-15, 17t{® Demmb-



Lokale AkiionÄ>:^ruppc

Ein so großes Gemeinschaftsprojekt wie das Backhaus hat ortsübergreifende Signalwirkungen
und Inspiration an umliegende Gemeinden und regt zur Selbsthilfe an. So erreichen wir
Modellcharakter. Die gesammelten Erfahrungen können auf andere und zukünftige Projekte
übertragen werden.

Eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung Gnevkow, den Vereinen, den Firmen,
den Anwohnern und weiteren Unterstützem des Gemeinschaftsprojekt ist unerlässlich.

Bei der Erarbeitung des Projektes wurden die Gemeindevertretung Gnevkow, Amt Treptower
Toflensewinkel, die Anwohner durch Umfragen, die 4 in Ausbildung befindlichen
Dorfmoderatorfnnen, das Architektur + Ingenieurbüro GmbH m. Köth, Bäckermeister Lange,
Handwerker und Schomsteinfegermeister eingebunden.

Veraeliiisg asd gebletsibergrelfead« Zusammeaarbeit

Regionale Zusammenarbeit mit folgendem/n Partner/n: Bäckerei Lange, Landesforstverwaltung, Kirchengemeinde
Hohenmocker

überregionale Zusammenarbeit mit folgendem/n Partner/n; Kirchgemeinde Beggerow, FoneUenzucht ühihoff GmbH

-vwy- - I  RsgionaffBanagementLAG .DerominerLsotT-Landkreis MecMenbufSischeSeenplaöe-Adoif-Pompe-Straße 12-15. 17'(<®Demfn(n-
j  < vtww.lS3cief.ik-meoidenfaurgtsche-seenpiaHe.de/Demminer-Land



Lokale Akifonsgruppe

24

□ HBFIH: Kultur, kulturelles und aatüriiches Erbe
nSichemng des (bau-) kidturellen Erbes

OStärkimg der kulturellen Vielfali

i  XBewühf^ng, und Verrfiittluiig des nalürlichein Erbes

4. Köslea- uoii Fiaanzieraagspiaß

PFOj^&OStOl
inEuro^

(Anlage 1 beacMöi)

benötigte
Fördermittel

in Euro^

vorhandene
Eigenmittel
in Euro"^

Drittmittel
in Euro^^

133.928,55 € l(X).000,-€ 0,00 € 33.928,55 €

Die Gesamtfinanzienmg des
Vorhabens ist gesichert

g| ja □ nein

Die Kofinanzierungsmittei werden
durch eine(ii) Kommune/öffentlichen
Tr%er bereitg^teilt (NanieE^:

B  ja □ nein

Träger;
Gemeinde Gnevkow
Eine Kofinanzierungserklärung ist
beizufügen.

Er!Mfliai.gpersoa™be^enerD3to ^ zmt Prü&ng der Zm.'endungsvorBUsseizungen und zur
^  D«»

venscsgcrt. kann das ftrcqckl nidit im Pmjcfctauswahlvcriährcn berüc^claigt werden^ (P1 "'016/Ö70 und dasHi^ohaichA,S.^top=^^MD»»^
§5 1.1 i-'Ävr m~v w—
AiHTjfeagdes LandesdatasschutzbeaWlra^en. Sdiadejisetsatz),

Unterschrift'^
Letziii, den 28.06.2021
Ort, Datum

-Mit Ihrer Uaterschrifl bestätigen Sie die Richü#cit und Rednmäßi^eit Ihrer -Angaben.Lto^sdffiftsberecIJÜgungat/Beschiössc sänd anzuhigen. Des Weheren licsfäligen Sie hjemnt ̂ ss j^ die Konditionen^ V^@tbe tew. Verteilnng von L£.ADER.F<lniermittaI mfonmert und die LE^R
RL-M V und die Strategie für Wcale Entwicklung- der LAG,Jlemminer I.and" zur Kenntnis genommen haben.
Mit der Projektciareichuog stimnten Sie der Veröffemlichung profeklfaezogener Daten zu.

23 Dem Tourismus konuni im Hinblkk a«f die
wirtschaftliche Entwicklung der Region mm
entscheidende Bedeutung zu, aus diesem Gnmd
wird in diesam Hanfiungsfeld das iSiergeofdßCte
Ziel: „Steigerung der toorisSisdien ASraktitität
der Re^on Deiaminer Ivand* verfolg
Touristische Potenziale bestdwn in^sesondere m
Form der Mtraköven Naturräume'^rks- Aber
audi die historische Kuhuriandadiaft mit den
Kirdieo, ScMössan, Guts- und Heiwtthäusem
und Patkanlagen biete» identifizi<^Jate
.Alleifistellungsmerkmale die es zu crscMicßen
und in Weit zu setzen #t.

24 Die Teilbereiche lassen sich mit
abergeordn^öi Ziel: „Bewahrung der kuUoreUea
& natfirüchea Vielfelt zur Ideihitäts- md
imagebüdung in der Region Denumua- Lan^
vereinen. Die Region „Dcnaini^ Land"
gefsrä^ durch ein vielföltiges und attraktives
kulturelles Angebet das zum gro&sn Teil
ehrenamtlich oigamsierte Imtiativen mitg^ra^i
wird und in der ländlichen Region eine zeatrate
Bedeutung för die Attraktivität der Orte lör die
Bewohn«7innen aber auch Ihr die Gäste dst
Region hat Vorhab«a in dieses» Feld müss^
ein^ hohen Öff^ÜicHteitsbezag auf brw.
nachweisen.

25 Oesamtkosten des Proj^es (als Anfetge id
eine KosteBSchätzungZ-berecfammg beizulegen)

26 Fördmnitte! == Zuweadun^summe, dfe
benötigt wird zur UoiKtzmig des Vtffhabam.
n^flvitYiaie Zuwetrdung bdlrägt 100.000 R,
Fördeikonditionen wer^ in der SIE 2014-2020
(Kapitel 6 - S.74fr.) erläutert.

Privat 90% Netto
Kommunal - S0% Brutto

27 Eisaunittel GesaniikoÄci^nino) - ZusKavduisg

28 LEADER RL-MV: 5.10 „Sofem Teile des
Vorhabens durch Mittel Drittö* fioanziatt wanden,
mindern die Drittmittel die zaweaAm^lähigea
Ani^ben, es sei denn, die Drittnättci betreSfer
ein«i abgegrenzten Teil des Vo^bens, der oidtt
nach dieser Vöwaltungsvcsrschrift gefördert
wird, die Drittmittel b^jelFöi die
nicht zuwendungsfälug sind, oder die Drittmittd
w^^dten als Kornplernentärfimmzieiimg zur
AbsicdieniQg des v^erbletbenden Ei^inntteils des
Zuwendungsemp&igets ^rvährt; in diesem FaD
werden sie wie eigene khttel des
Euwendnngsempfan^rs bidBUjd^- Der
Verwendungszweck von Drrttimttein ist vertrags-
oder satzun^rechliich festzuschrerben.

29 Eine nidit gesicherte Gesamtfinanziötß^
föhrt zum Aussdüuss des Vmiiabais.

30 Die Zuwenduopsuinme besteltt zu 90% aus
ELER-Mitteln, die verbteabendön 10% mSssai
durch einen öffertlich kontrollierten Hau^iaÖ
(Konamme^Khrche) finanaert werde». Eii®
Absichtserklärung des/r Amtes, Gemeinde, Stadt,
etc. ist dem ProjdctblaU berzufögen

B Reqionabnsoagemsnt LAG JJwmriner LancT - Landkreis MecMenburgschs Seen{^ - A^-Pcmpe-Straae 12-15.17108 Ootbr»'«ww.tesder ik-mecWenburgische-seenpiaafe.de/Oejmimer-Land



Lokale A.küop.saruppe

Anlage 1

Position Voraiissichtliclie Ausgaben

Gerüstbauarbeiten 1000,00 Euro

Äbbrucharbeiten 2.500,00 Euro

Fassadensanierung 8.600,00 Euro

Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten
(Dachfläche 60 m^)

15.250,00 Euro

Sanierung innen 33.100,00 Euro

Aussenanlagen 5-000,00 Euro

Schornstein 2.500,00 Euro

Holzbackofen HÄBO 30
15.000,00 Euro

Hausanschlüsse
6-000,00 Euro

Sicherheit für Sonstiges und
Unvorhergesehenes (10%)

8.895,00 Euro

Baunebenkosten 14.700,00 Euro.

-n-...huv- -?c~Zu,u-chon T 'Lvi-.ci: mmDci: SicLicv. iLNi CHi/cucbon tUlO

LiiCkOis odci iipi,/0: i SiviiKT :  •-..•X e-uo' iiPpXii -.m: i 0^.1 ciH/xpxbcx tUrO

K ('-i iCr Pi'/DCi» äse iisCr .p,s.,,:x .:Jcs Xipx.:: xk: iuci'. 5itU IcM ixsxxusobcf! Euro

l
.Lsckxsi oder üppci. S:. hier. ii:u Tcxs ciu/upeheiJ EurO

xO, U-:i räcr ooneo Sie hier un; 1 er! CXieupcbcii Euro

s,h.f..cis .Ktcr Uppen Sicusci :.'u s ext c-/-:::. ■■'o■ • J; J. : . Per Oppen Sse n:.r e- Texf e-/ueoix:; < EUfO
KH.:■.cs-Hkr hs..M .-v ic-o-.:.-x,,c"x:x -r;e:k:r; erior .iur^n n.er. um Tcxi ciummcbcio EufO

K. i!x'. .;x .xicv uppen Ssc hiCi . ^ ciu/i.porv- ■■i iicLcu iipe;e'! , oic Peer, uhl ic.\i EurO |
Gesamt Netto 112.545,00 Euro

■ Slil,:-

„ePp-LL''' . -SwaunetBratt«^ 133.928,85 Euro

^Eßtspncht Nunin^eT 25 des Projektblattes

c'y l, %!pw»e«Bl



kostenschätiung - "Bactetabe" In Gnevkow
Bauherr G«nsl!Kte Gnevkaw Ober Amt Treptower ToBensewinkel
jnhiaSit; 17089 GneiAiow i9.7S x 3.S0m: 26tn' Nutzfläche)

Gewerk

Gerdstfeauarbeten

Äbbmcharbelteo

Ib!

pms®

1.@00,0S€

2.SO0,QO€

Fassadensaniemfig

Obeiputz erneuern

Traufgesims ausbessern

Abdfchtungsmaßnahmen. vertikai

KtefnpneraiijeUen

6.300,00 €

800,00 €

1.2{K),00€

300,00€

Zviflschensiintii^ 8.600,0© €

Daclide^er- und DaebkiempnerarbelleR <Da«iifiäcfie SOm^)

Rückbau und Entsorgung Dachdeckung

Dachsluhi und Holzbatkendecke sichern und Teilaustausdi

Dämmung und Abretterung Geschossded^e

abgehänge Dec^e

Dadideckung neu/ Ziegel

Schomsteinkopf

Dachrinnen/ Fallrohre (25m)

6CK),00€

3.500.00 €

1.200,00 €

9CK).00€

72CK),fK)€

1.200,00 €

650,00 €

Zwischensumine 16.260,00 €

Sawemng Ififien

Fussboden belegen (Keramik)

Innenputz neu (Sanierputz)

2 Holzlenster neu

EingangstQr- Holz-Rundbogen, (ehem. Tor)

NebeneingangsKir

EfeKtrainstaHation neu

Einbau barnerefreies WC mit Waschbecken

Efektioh^ung (Frostschütz)

Fliesentegerarbeiten WC

Wlaterarl)eiten

2.600,00 €

2400.00 €

1.400,00 €

7.0{K),00€

2.000,00 €

3.200,00 €

6.000,00 €

2.6CK3.ÖQ€

3.500,00 €

2.400,00 €

Zwlschensumm© 33.100,00 €



i

Soitstiges

Aussenantegen

SdKjmstein

Hobä)adcofen H^O ̂

Hausansc^Kisse

Sichertieit für Sonstiges und Unvorhergesehenes (10%)
Bauneb^kosten

5,000,00 €

2.5CK},00€

15.000,00 €

6-0CX).00€

8.895,00 €

14.700,00 €

ZiOTSt^iefisuimne 52.095,00 €

19% a«W-Steiier

Altentreptow, den 27.5.2021

112.545,00 €

21.383,55 €

133.928,55 €

Architektur + Ingenieurbüro GmbH
Poslstr. 14.17087 Altentreptow
Tel. 03981229930
Fax. 039612299320
h/lobil 01717048180
Fmail: mk(?^amhitekt-kDetli.de
»ntemet: wwwardritekt-koeth.äe



Finanzamt

Neubrandenburg

Finanzamt Nbg - Postfach 11 01 64 -17041 Neubrandenburg

Herrn

Uwe Delies

Letzin Siedlung 7
17089 Gnevkow

Bitte ldentifikationsnummer(n) und Aktenzeichen angeben;
Identifikationsnummer Unser Aktenzeichen

072 /141 / 09551
K031

S0395 44222-0

Durchwahl:

46343

Bearbeiter(in): Zimmer Datum

Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO über die gesonderte g
tung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ , »

Feststellung

Die Satzung der Körperschaft
Ortsförderverein Gemeinde Gnevkovi/ e.V.
in der Fassung vom 21,07,2021 (zuletrt geändert am )
erfüllt die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§

KStG = Körperschaftsteuergesetz

Dienstgebäude
Behördenzentrum

Neustrelitzer Str. 120
17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 44222-0
Telefax: 0395 44222-46300
Internet: www.finanzamt-neubrandenburg.de
E-Mail: poststelle@finanzamt-neubrandenburg.de

Bankverbindung

BBk Neubrandenburg
IBAN: DE23 1500 0000 0015 0015 18
BIG; MARKDEF1150



Amtsgericht Neubrandenburg

VR 10332

Amtlicher aktueller Ausdruck

vom 26. August 2021 11:18:25

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Vereinsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Szczesiak, Justizangestellte
Urkundsbeamter/Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

■  ̂ r-,
'  O'.-



Vereinsregister des

Amtsgerichts
Neubrandenburg

Wiedergabe des aktuellen
Registerinhalts

Abruf vom 26.08.2021 11:18

Nummer des Vereins:
VR 10332

Amtlicher Ausdruck Seite 1 von 1

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

1

2. a) Name:

Ortsförderverein Gemeinde Gnevkow e. V.

b) Sitz:

Gnevkow

3. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam.

b) Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsl)efijgnis.

Vorstand: Delies. Uwe, Gnevkow, *25.08.1965
Vorstand: Kasdorf, Sabine, Gnevkow, *18.07.1980
Vorstand: Menz, Sarah, Gnevkow, *24.12.1997
Vorstand; Quost, Kerstin, Burow, *22.04.1975
Vorstand: Wasdier, Uwe, Gnevkow, *15.04.1969

4. a) Satzung:

eingetragener Verein

Satzung vom 14.06.2021
Zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.07.2021

b) Sonstige Rechtsvertiältnisse:

5. a) Tag der (letzten) Eintragung;

26.08.2021



Vereinssatzung

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen: „Ortsförderverein Gemeinde Gnevkow".

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Mit Eintragung führt er den
Namenszusatz „e.V.".

(3) Sitz des Vereins ist: Gnevkow

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist

1. die Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 5 AG)
2. die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

(§52 Abs. 2 Nr. 8 AG)
3. die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Grtsverschönerung

(§ 52 Abs. 2 Nr. 22 AG)

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

zu .1

• die Durchführung kultureller Veranstaltungen wie Konzerte,
Theatervorstellungen, Ausstellungen, Lesungen und Workshops

zu 2.

• den Erhalt, Schutz und Gestaltung der Natur und der heimatlichen Umgebung
(z.B. Pflanzungen, Schaffung von Brutplätzen für einheimische Vogelarten,
Regulierung invasiver Arten)

• die Pflege und Erhaltung von Einrichtungen, Anlagen und Wege

zu 3.

• die Gestaltung von Dorfmittelpunkten zur Wiederbelebung der
Dorfgemeinschaften

• die Aufart)eitung, Dokumentation und Bewahrung der Grtsgeschichte
(Heimatforschung, Chroniken)

• den Erhalt von alten Sitten und Gebräuchen, Pflege von Traditionen und altem
Handwerk

• die Durchführung und Organisation von Heimatabenden, Ausstellungen

• die Überführung veralteter ungenutzter Objekte in zeitgemäße Einrichtungen,
die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen sollen

• die Schaffung und die Nutzung von Gemeinschaftsanlagen (z.B.
Dorfbackhaus)



(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke venwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

(4) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Inanspruchnahme der
Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG ist allerdings möglich, sofern alle damit
zusammenhängenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Femer kann die
Mitgliederversammlung eine jährliche, angemessene pauschale Tätigkeitsvergütung für
Vorstandsmitglieder beschließen.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.

(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten. Bei
Minderjährigen haben die gesetzlichen Vertreterden Aufnahmeantrag zu stellen. Der Vorstand
entscheidet über die Aufnahme. Der Vorstand ist berechtigt, die Aufnahme abzulehnen, wenn
zu befürchten ist, dass die Ziele des Vereins durch die Aufnahme beeinträchtigt werden.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, bei juristischen Personen deren Erlöschen, Austritt
oder Ausschluss.

(4) Der Austritt aus dem Verein kann jeweils zum Ende eines Kalendermonats durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erfolgen.

(5) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise
gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat oder wenn es mit mindestens einem Jahresbeitrag
mit mehr als sechs Monaten in Verzug ist. Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand.
Der Ausschluss wegen Zahlungsverzuges ist mit einer Frist von drei Monaten schriftlich
anzudrohen, im Übrigen ist dem Auszuschließenden vor der Beschlussfassung Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben.

(6) Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss aus dem Verein kann
die betroffene Person binnen eines Monats nach Zugang der Entscheidung beim Vorstand
Beschwerde einlegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste Mitgliederversammlung,
die über die Aufnahme/Ablehnung der Aufnahme und den Ausschluss mit einfacher Mehrheit
endgültig entscheidet. Die Beschwerde gegen den Ausschluss hat aufschiebende Wirkung.

(7) Die Mitgliederversammlung kann jede natürliche und juristische Person, die sich
besonders um den Verein verdient gemacht hat, zum Ehrenmitglied ernennen. Sie besitzen
ein Stimmrecht. Die Ehrenmitgliedschaft kann durch Widerruf durch die

Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit aberkannt werden.

§ 4 Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern wird ein Geldbetrag als regelmäßiger Jahresbeitrag erhoben. Über
dessen Höhe und Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung.

(2) Ehrenmitglieder haben keine Beiträge zu leisten.



§ 5 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 6 Vereinsvorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus drei bis fünf Personen, nämlich dem 1. und dem
2. Vorsitzenden, dem Schatzmeister/Kassierer/Kassenwart und bis zu zwei Beisitzern.

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands
gemeinsam vertreten. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung können die
Vorstandsmi^lieder oder einzelne von ihnen von den Beschränkungen des § 181 BGB ganz
oder teilweise befreit werden.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf drei Jahre gewählt. Die
Wiedensahl ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit
bis zur erfolgreichen Neuwahl des Vorstands im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands
während der Amtsdauer aus, kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des
Ausgeschiedenen ein Ersatzmitglied bestellen.

(4) Dem Vorstand können nur Vereinsmitglieder angehören. Die Vereinigung mehrerer
Vorstandsämter in einer Person ist zulässig.

(5) Die Mitglieder des Vorstands haben neben den Pauschalen nach § 2 (4) einen
Anspruch auf Aulwendungsersatz nach § 27 Abs. 3 BGB i.V.m. § 670 BGB. Dieser Anspruch
bezieht sich auf alle tatsächlichen Aufwendungen, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu zählen insbesondere Fahrtkosten,
Reisekosten, Porto, Ausgaben für Büromaterial, Miete und Telekommunikationskosten. Die
Aufwendungen müssen dem Verein gegenüber mit prüffähigen Nachweisen belegt sein.

§ 7 Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch gegenwärtige
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er führt die Geschäfte im Sinne der
Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er hat insbesondere folgende
Aufgaben:

(a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung,

(b) Einl)erufung der Mitgliederversammlung,

(c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

(d) Venwaltung des Vereinsvermögens und Buchführung,

(e) Erstellung der Jahreshaushaltspläne und der Jahresberichte,

(f) Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern.

(g) Erlass für die Mitglieder verbindliche Ordnungen.

§ 8 Beschlussfassung des Vorstandes

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen oder auf schriftlichem
Wege.



Sitzungsleiter aus der Mitte der anwesenden Vorstandsmitglieder gewatil.
m  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind Er
entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei
SS S sSme des Sitzungsleitem. Die Beschlussfähigkeit des Vomtandes setzt nicht
voraus, dass sämtlidie Vorstandsämter besetzt sind.

(4) Ober die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen, das Ort ""f f®'^
Namen der Teilnehmer, gefasste Beschlüsse und Abstimmungsergebnis enthalten soll. Das
Protokoll dient Beweiszwecken.

(5) Ein Vorstandsbeschluss kann außerhalb einer Sitzung, mündlich schfflli^. ^
oder auf anderem Wege der elektronischen Kommunikation ^fässt werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der Beschiussfassung erklaren.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgiiederversammlung ist für folgende Angelegenhelten zuständig;
(a) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer.
(b) Beschlüssfassung über Änderungen der Satzung,
(c) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins,
(d) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages,
(e) Beschiussfassung über Beschwerden gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags

und gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands.
(f) Ernennung von Ehrenmitgliedern,

(g) Genehmigung des Haushaitsplanes und Entgegennahme des Jahresberichts und
sonstiger Berichte des Vorstands,

(h) Entlastung des Vorstands.

m  Einmal jährlich möglichst im ersten Quartal eines Jahres, findet die ordentiiche
LlLiederversammlung des Vereins statt. Weitere außerordentliche Mitgliederwrsammlu^en
sind einzuberufen wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Bnbe^ung
von einem Zehntel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Grunde schrittlich vom
Vorstand verlangt wird.

<S\ über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
Sn VeSiM^e«^ und ProtoLllführer zu unterzeichnen ist. Protokolttührer ist der
Schriftführer bei dessen Verhinderung bestimmt die Versammlung den Prrtokollfuhrer. D^
Protokoll soll Ort und Zeit der Versammlung, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die PersonvoTvelimSruJJgsleiter und Protokollführer, die Tagesordnung sowie die gefassten
Beschiüsse samt Art der Abstimmung und Abstimmungsergebnissen enthalten.



§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen einzuberufen. Die Einberufung erfolgt in Textform an die letzte vom Mitglied schriftlich
bekanntgegebene Adresse unter Angabe der Tagesordnung. Mitglieder, die dem Verein eine
E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, können auch elektronisch durch Übermittlung einer E-Mail
an die zuletzt in Textform mitgeteilte E-Mail-Adresse geladen werden, wenn das Mitglied nicht
in Textform anderes mitgeteilt hat. Die Ladungsfrist beginnt mit dem auf die Absendung der
Einladung folgenden Tag.

(2) Jedes Mitglied kann beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die
Tagesordnung gesetzt werden. Geht ein solcher Antrag spätestens eine Woche vor dem Tag
der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand ein, ist die Tagesordnung zu Beginn der
Mitgliederversammlung entsprechend zu ergänzen. Geht er später ein oder wird er erst in der
Mitgliederversammlung gestellt, beschließt die Mitgliederversammlung über die Zulassung.

§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung, die ordentlich einberufen wurde, ist ohne Rücksicht auf die
Anzahl der tatsächlich erschienen Mitglieder beschlussfähig. Bei Beschlussunfähigkeit hat der
Vorstand innerhalb eines Monats eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen
Tagesordnung einzuberufen. Auch diese Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Für deren Ladung gelten im Übrigen
die allgemeinen Ladungsbestimmungen.

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
2. Vorsitzenden geleitet. Ist auch der 2. Vorsitzende verhindert, bestimmt die Versammlung
den Versammlungsleiter aus dem Kreis der Vereinsmitglieder. Bei Wahlen kann die
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Aussprache
einem anderen Vereinsmitglied oder einem Wahlausschuss übertragen werden.

(3) In der Mitgliederversammlung hat jedes (Ehren-)Mitglied eine Stimme. Die Art der
Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss jedoch schriftlich
durchgeführt werden, wenn mindestens ein Viertel der bei der Abstimmung anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt.

(4) Soweit in gegenwärtiger Satzung nicht ausdrücklich anders bestimmt, fasst die
Mitgliederversammlung Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der äbgeget^enen Stimmen.
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Eine Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen ist jedoch erforderlich für:

(a) die Änderung der Satzung,

(b) die Auflösung des Vereins,

(c) die Zulassung von nachträglichen Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung.

(5) Für Wahlen gelten die Bestimmungen über die Beschlussfassung entsprechend. Der
Versammlungsleiter kann dabei bestimmen, dass über mehrere zu wählende Ämter in einem
Wahlgang abgestimmt wird. Es genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Erreicht kein Kandidat eine Mehrheit, kann der Versammlungsleiter bestimmen, dass das Los
entscheidet.



(6) Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haten. blitzen
aktives und passives Wahlrecht. Bis Veisammlung anwesenden
minderjährigen Mitgliedes schriftlicher Beschlussfassung haben die

SSS vSfar eTnS^^^ auszuübendes Stimmrecht. Eine nk« einheftlich
Lsgeübte Stimme ist auch bei Stimmenabgabe in einer Versammlung ungültig.

§ 12 Kassenführung

(1) Der Schatzmeister hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine
Jahresrechnung zu erstellen.

p, Dl.

Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

§ 13 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden.

(21 Der Verein kann mit einer 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen aufgelöst werden.
Mindestens die Hälfte aller Mitglieder muss dazu anwesend sein.

gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zvrecke zu verwenden
(4) Liquidatoren sind der 1. und 2. Vorsitzende als je einzelvertretungsberechtigte
Liquidatoren, soweit die Versammlung nichts anderes beschließt.

§ 14 Inkrafttreten

beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in K .

Letzin, den 14.06.2021
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Antrag auf Gewährung von Zuwendungen entsprechend der
Zuwendunosrichtlinie des Amtes Treptower Tollensewinkel

Amt Treptower Tollensewinkel
-Der Amtsvorsteher-
Rathausstraße
17087 Altentreptow
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1 6. Nov. 2021
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Antage 1

I 3. Ausaaben im Überblick
(An!ette.

Gesamiausgaben:

Beantragte Zuwendung: 3C2c, €

4. Prüiektkortzeptien
(auf gesondertem Bfatt anzugeben)

• ausführliche Projektbeschreibung
* Bedeutung für das Amt Treptower Tollensewinkel
• Beainn und Abschluss des Projekts

5. Safzung, Vereinsregisterauszug und Anerkennung der Gemelnnützigkeit

D ist beigefügt.

wird nachgereicht.

6. Verwendung der Mittei

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller versichert, dass die beantragten Mittel im Fa lle der
Bewilligung wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der
vorstehenden Angaben, einschließlich der Angaben im beiliegenden Finanzierungsplan, werden
bestätipt.

7. Maßnahmebeginn

Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erkiärt, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen
wnrdAn ist Ignei Af frh ninht trnr rige elPr 711wPndung hPoonnPn wird.

Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wird
r. beantragt zum

a nicht beantragt.

r".rt, Datum

2_
Rechtsverbindliche Unterschrift
(in Druckbuchstaben wiederholen)

Förderverein
Denkmalgeschützte Kirchen

Breesen-Pinnow e.V

&lire 2 von 2





WELCOME CENTER
Mecklenburgische Seenplatte

STADT ALTENTREPTOW

Oi Nov^ 2021

EINGEGANGEN

ANKOMMEN UND LEBEN

Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte

für Fachkräfte und Unternehmen

Projektträger:

Amt Treptower Tollensewinkel

Rathausstraße 1

17087 Altentreptow

Regionale Wirfschoftsinitioiive
Ost Mecklenbürg-Vorpommern e. V.

Jahnstr. 3 A, Vierrademühle

17033 Neubrandenburg

Telefon: (03 95)56 83 70 6

Telefax: (03 95) 56 39 39 32

Email: info@welcome-mse.de

Internet: www.welcome-mse.de

Gefördert aus den Mitteln der

EUROPÄISCHE UNION Ew«opi*Kh« Ponth EfRE.ESF und ELÜI
Europaischer Soziaffonds n v©c<i.!nbjrg 2t>i4 .^);o

Kooperationsvereinbarung

zwischen

RWI Regionale Wirtschaftsinitiative Ost Meckienburg-Vorpommern e.V. / Projekt Welcome Center
Mecklenburgische Seenplatte, Jahnstraße 3a, 17033 Neubrandenburg

- im Folgenden; Welcome Center MSE

und

Amt Treptower Tollensewinkel, Rathausstraße 1,17087 Altentreptow

- im Foigenden: Kooperationspartner

genannt.

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin ■ IBAN DE37 1505 0200 3010 4550 88 ■ BIG: NOLADE21NB5
USt-ldNr: DE240944509 ■ VR 817 Amtsgericht Neubrandenburg

Vorstandsvorsitzende: Yvonne Groth, stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Thomas Leuckfeld,
Schatzmeister: Kay-Uwe Lohmann



V)WELCOME CENTERMecklenburgische Seenplatte

Präambel

Die Kooperationspartner streben den Betrieb eines Welcome Centers als Institution im Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte mit Sitz in Neubrandenburg an. Dabei wird großer Wert auf eine intensive
und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie Unterstützung während der Auf- und Ausbauphase des
Welcome Centers gelegt.

Die Kooperationspartner erklären, den Kooperationsgedanken sowie die Ziele des Welcome Centers an ihre
Netzwerke, Mitglieder und Mitarbeiter weiterzugeben.

Die Kooperationspartner streben die Verstetigung eines Welcome Centers an, welches als zentrale
Informations- und Anlaufstelle zur Beratung von Fachkräften, Rückkehrern, Studierenden und Zuzüglern,
zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung von Unternehmen und zur Entwicklung der regionalen
Willkommenskultur dient.

Der Träger des Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte ist die RWI Regionale Wirtschaftsinitiative
Ost M-V e.V., Jahnstraße 3a, 17033 Neubrandenburg.

Die Kooperationspartner unterstützen den Aufbau und die Unterhaltung einer qualifizierten und
professionellen Beratung durch entsprechenden Informatlonsfluss sowie Vermittlung von Kontakten und
Einbeziehung in relevante Gremien und Veranstaltungen.

II. Leistung des Kooperationspartners

Der Kooperationspartner verpflichtet sich an die RWI, Träger des In der Präambel beschriebenen Projekts,
500,00 € zu zahlen. Die Überweisung erfolgt auf das Konto des Projektträgers

Kontoinhaber: RWI Regionale Wirtschaftsinitiative Ost M-V e.V.

IBAN: DE37 1505 0200 3010 4550 88

BIC: N0LADE21NBS

Eine Rechnung wird gesondert gestellt.

I. Leistung des Welcome Center MSB

•  Beratung der neu gewonnenen Fachkräfte des Kooperationspartners
•  Erhaltung des Mitarbeiterstammes und Betreuung von Zuzüglern
•  Unterstützung bei dem Personalrecruiting

•  Stärkung des Außenwahrnehmung des Amtes Treptower Tollensewinkel

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin ■ IBAN DE37 1505 0200 3010 4550 88 • BIC: N0LADE21NBS
USt-ldNr: DE240944509 • VR 817 Amtsgericht Neubrandenburg

Vorstandsvorsitzender: Yvonne Groth, stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Thomas Leuckfeld,
Schatzmeister: Kay-Uwe Lohmann



A WELCOME CENTER
• « Mecklenburgische Seenplatte

IV. Geltungsdauer und Kündigung

Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft und endet nach Ablauf
eines Jahres. Eine stillschweigende Verlängerung des Vertrages erfolgt nicht.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Für den Fall einer Kündigung verzichten beide Seiten auf evtl. bestehende Ansprüche aus diesem Vertrag.
Beide Seiten verzichten in diesem Fall auf Rückforderungen für bereits gewährte Leistungen.

V. Vertraulichkeit und Veröffentlichungen

Die Kooperationspartner verpflichten sich, alle von anderen Partnern übermittelten, als vertraulich
gekennzeichneten Informationen gleich welcher Art während und nach Beendigung des
Kooperationsvorhabens vertraulich zu behandeln und sie

•  nur für Zwecke der Kooperation oder Umsetzung des Projektes einzusetzen,
•  mindestens mit dem gleichen Maß an Sorgfalt, dass sie gewöhnlich ihren eigenen vertraulichen

Informationen zugrunde legen, zu behandeln,
•  nicht ohne schriftliche Zustimmung des betroffenen Kooperationspartners an Dritte

weiterzugeben oder Dritten zugänglich zu machen und die Informationen nur denjenigen eigenen
Mitarbeitern offen zu legen, die diese Informationen zur Erreichung der Zwecke des Projektes
benötigen und die entsprechend dieser Kooperationsvereinbarung zur Geheimhaltung verpflichtet
sind.

Diese Verpflichtung entfällt, wenn und soweit Informationen

•  dem informierten Kooperationspartner vor der Mitteilung nachweislich bekannt waren,
•  vor Inkrafttreten dieser Erklärung allgemein bekannt oder allgemein zugänglich waren,
•  ohne Mitwirken oder Verschulden des informierten Kooperationspartners allgemein bekannt oder

zugänglich werden,

•  im Wesentlichen Informationen entsprechen, die dem Kooperationspartner zu irgendeinem
Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht werden,

•  vom Empfänger nachweislich unabhängig entwickelt werden.

Jeder Kooperationspartner ist berechtigt, seine eigenen Ergebnisse zur Umsetzung des Projektes zu
veröffentlichen. Hierbei ist in geeigneter Weise auf die Kooperation hinzuweisen. Die anderen Partner
sollen vorab von der Veröffentlichung In Kenntnis gesetzt werden. Veröffentlichungen von
Arbeitsergebnissen, die auf mehrere Partner zurückzuführen sind, bedürfen der Zustimmung der jeweils
anderen Partner. Das Gleiche gilt für Veröffentlichungen, die vertraulich zu behandelnden Informationen
der anderen Partner enthalten. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden. Es hat ein Hinweis
auf die Zusammenarbeit und Nennung des bzw. der beteiligten Partner zu erfolgen.

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin ■ IBAN DE37 1505 0200 3010 4550 88 ■ BIC: N0LADE21NBS
USt-ldNr: DE240944509 • VR 817 Amtsgericht Neubrandenburg

Vorstandsvorsitzende; Yvonne Groth, stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Thomas Leuckfeld,
Schatzmeister: Kay-Uwe Lohmann
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VI. Gewährleistung und Haftung

Das Welcome Center MSE übernimmt keine Gewähr für die von dem Kooperationspartner verfolgten Ziele,
z. B. Auszubildende zu gewinnen und Fachkräfte zu rekrutieren.

Die Haftung des Kooperationspartners für seine zu erbringende Leistung ist ausgeschlossen, soweit der
Kooperationspartner nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.

VII. Erwerb von Rechten und Ausschließlichkeit

Es besteht Einigkeit, dass das Welcome Center MSE durch die Verwendung eines überlassenen
Firmennamens/-logos keine Rechte hieran erwirbt. Dies gilt auch für andere Rechte, insbesondere für
Urheberrechte des Kooperationspartners.

Der Kooperationspartner erhält das Recht, in eigenen Publikationen, eigener Werbung und in den Medien
auf Wert und Umfang seiner Leistung hinzuweisen und aufmerksam zu machen.

Der Kooperationspartner erwirbt durch die Leistung keinerlei Rechte, das Welcome Center MSE und seine

Tätigkeit zu beeinflussen. Die Vertragsparteien stimmen überein, dass die Ziele des Kooperationspartners
die Ziele der öffentlichen Aufgabensteilung nicht beeinträchtigen oder überlagern.

Das Welcome Center MSE ist berechtigt, Verträge mit weiteren Kooperationspartnern abzuschließen, auch
dann, wenn die anderen Kooperationspartner Wettbewerber des Kooperationspartners sind.

VIII. Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung
der Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden sind ungültig.

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin • IBAN DE37 1505 0200 3010 4550 88 • BIC: N0LADE21NBS

USt-ldNr; DE240944509 • VR 817 Amtsgericht Neubrandenburg
Vorstandsvorsitzende: Yvonne Groth, stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Thomas Leuckfeld,

Schatzmeister: Kay-Uwe Lohmann
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IX. Schlussbestimmung

Soweit einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein sollten oder unwirksam werden, wird die
Wirksamkeit der Vereinbarung insgesamt nicht beeinträchtigt. Beide Vertragsparteien vereinbaren schon
jetzt, dass sie in diesem Falle die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung nahekommt oder entspricht.

Ort, Datum Ort, Datum HUJhl>f)(iLn 2j

Ost Me/tklenb
JahnstraJi

"T

Kooperationspartner Welcomfeleirte
Projektleiterin Dajana Vater

Sparkasse Neubrandenburg-Demmin • IBAN DE37 1505 0200 3010 4550 88 • BIC: N0LADE21NBS

USt-ldNr: DE240944509 • VR 817 Amtsgericht Neubrandenburg
Vorstandsvorsitzende: Yvonne Groth, stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Thomas Leuckfeld,

Schatzmeister: Kay-Uwe Lohmann
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ANKOMMEN UND LEBEN

Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte

für Fachkräfte und Unternehmen

Projektträger:

Amt Treptower Tollensewinkel

Rathausstraße 1

17087 Altentreptow

Regionale WlrtschaHsinifiotive
Ost Mecklenburg-Vorpommern c. V.

Jahnstr. 3 A, Vierrademühle

17033 Neubrandenburg

Telefon: (03 95)56 83 70 6

Telefax: (03 95) 56 39 39 32

Email: info@welcome-mse.de

internet: www.welcome-mse.de

Gefördert aus den Mitteln der

EUROPAISCHE UNION Curup^ch« fanth EFRE, ESF und EIER
EuropRiach«r Sozialtonds

Kooperationsvereinbarung

zwischen

RWI Regionale Wirtschaftsinitiative Ost Mecklenburg-Vorpommern e.V. / Projekt Welcome Center
Mecklenburgische Seenplatte, Jahnstraße 3a, 17033 Neubrandenburg

- im Folgenden: Weicome Center MSE -

und

Amt Treptower Tollensewinkel, Rathausstraße 1,17087 Aitentreptow

- im Folgenden: Kooperationspartner •

genannt.
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^ » WELCOME CENTER
• / Mecklenburgische Seenplatte

I. Präambel

Die Kooperationspartner streben den Betrieb eines Welcome Centers als Institution im Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte mit Sitz in Neubrandenburg an. Dabei wird großer Wert auf eine intensive
und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie Unterstützung während der Auf- und Ausbauphase des
Welcome Centers gelegt.

Die Kooperationspartner erklären, den Kooperationsgedanken sowie die Ziele des Welcome Centers an ihre

Netzwerke, Mitglieder und Mitarbeiter weiterzugeben.

Die Kooperationspartner streben die Verstetigung eines Welcome Centers an, welches als zentrale
Informations- und Anlaufstelle zur Beratung von Fachkräften, Rückkehrern, Studierenden und Zuzüglern,
zur Unterstützung der Fachkräftegewinnung von Unternehmen und zur Entwicklung der regionalen
Willkommenskultur dient.

Der Träger des Welcome Center Mecklenburgische Seenplatte ist die RWI Regionale Wirtschaftsinitiative
Ost M-V e.V., Jahnstraße 3a, 17033 Neubrandenburg.

Die Kooperationspartner unterstützen den Aufbau und die Unterhaltung einer qualifizierten und
professionellen Beratung durch entsprechenden Informationsfluss sowie Vermittlung von Kontakten und
Einbeziehung in relevante Gremien und Veranstaltungen.

II. Leistung des Kooperationspartners

Der Kooperationspartner verpflichtet sich an die RWI, Träger des in der Präambel beschriebenen Projekts,
500,00 € zu zahlen. Die Überweisung erfolgt auf das Konto des Projektträgers

Kontoinhaber: RWI Regionale Wirtschaftsinitiative Ost M-V e.V.

IBAN: DE37 1505 0200 3010 4550 88

BIC; N0LADE21NBS

Eine Rechnung wird gesondert gestellt.

III. Leistung des Welcome Center MSE

Beratung der neu gewonnenen Fachkräfte des Kooperationspartners
Erhaltung des Mitarbeiterstammes und Betreuung von Zuzüglern
Unterstützung bei dem Personalrecruiting

Stärkung des Außenwahrnehmung des Amtes Treptower Tollensewinkel
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. . WELCOME CENTER
• « Mecklenburgische Seenplatte

IV. Geltungsdauer und Kündigung

Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft und endet nach Ablauf
eines Jahres. Eine stillschweigende Verlängerung des Vertrages erfolgt nicht.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Für den Fall einer Kündigung verzichten beide Seiten auf evtl. bestehende Ansprüche aus diesem Vertrag.
Beide Seiten verzichten in diesem Fall auf Rückforderungen für bereits gewährte Leistungen.

V. Vertraulichkeit und Veröffentlichungen

Die Kooperationspartner verpflichten sich, alle von anderen Partnern übermittelten, als vertraulich
gekennzeichneten Informationen gleich welcher Art während und nach Beendigung des
Kooperationsvorhabens vertraulich zu behandeln und sie

•  nur für Zwecke der Kooperation oder Umsetzung des Projektes einzusetzen,
•  mindestens mit dem gleichen Maß an Sorgfalt, dass sie gewöhnlich ihren eigenen vertraulichen

Informationen zugrunde legen, zu behandeln,
•  nicht ohne schriftliche Zustimmung des betroffenen Kooperationspartners an Dritte

weiterzugeben oder Dritten zugänglich zu machen und die Informationen nur denjenigen eigenen
Mitarbeitern offen zu legen, die diese Informationen zur Erreichung der Zwecke des Projektes
benötigen und die entsprechend dieser Kooperationsvereinbarung zur Geheimhaltung verpflichtet
sind.

Diese Verpflichtung entfällt, wenn und soweit Informationen

•  dem informierten Kooperationspartner vor der Mitteilung nachweislich bekannt waren,
•  vor inkrafttreten dieser Erklärung allgemein bekannt oder allgemein zugänglich waren,
•  ohne Mitwirken oder Verschulden des informierten Kooperationspartners allgemein bekannt oder

zugänglich werden,

•  im Wesentlichen Informationen entsprechen, die dem Kooperationspartner zu irgendeinem
Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht werden,

•  vom Empfänger nachweislich unabhängig entwickelt werden.

Jeder Kooperationspartner ist berechtigt, seine eigenen Ergebnisse zur Umsetzung des Projektes zu
veröffentlichen. Hierbei ist in geeigneter Weise auf die Kooperation hinzuweisen. Die anderen Partner
sollen vorab von der Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt werden. Veröffentlichungen von
Arbeitsergebnissen, die auf mehrere Partner zurückzuführen sind, bedürfen der Zustimmung der jeweils
anderen Partner. Das Gleiche gilt für Veröffentlichungen, die vertraulich zu behandelnden Informationen
der anderen Partner enthalten. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden. Es hat ein Hinweis
auf die Zusammenarbeit und Nennung des bzw. der beteiligten Partner zu erfolgen.
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VI. Gewährleistung und Haftung

Das Welcome Center MSE übernimmt keine Gewähr für die von dem Kooperationspartner verfolgten Ziele,

z. B. Auszubildende zu gewinnen und Fachkräfte zu rekrutieren.

Die Haftung des Kooperationspartners für seine zu erbringende Leistung ist ausgeschlossen, soweit der
Kooperationspartner nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.

VII. Erwerb von Rechten und Ausschließlichkeit

Es besteht Einigkeit, dass das Welcome Center MSE durch die Verwendung eines überlassenen
Firmennamens/-logos keine Rechte hieran erwirbt. Dies gilt auch für andere Rechte, insbesondere für
Urheberrechte des Kooperationspartners.

Der Kooperationspartner erhält das Recht, in eigenen Publikationen, eigener Werbung und in den Medien
auf Wert und Umfang seiner Leistung hinzuweisen und aufmerksam zu machen.

Der Kooperationspartner erwirbt durch die Leistung keinerlei Rechte, das Welcome Center MSE und seine

Tätigkeit zu beeinflussen. Die Vertragsparteien stimmen überein, dass die Ziele des Kooperationspartners
die Ziele der öffentlichen Aufgabenstellung nicht beeinträchtigen oder überlagern.

Das Welcome Center MSE ist berechtigt, Verträge mit weiteren Kooperationspartnern abzuschließen, auch
dann, wenn die anderen Kooperationspartner Wettbewerber des Kooperationspartners sind.

VIII. Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung
der Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden sind ungültig.
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WELCOME CENTER
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IX. Schlussbestimmung

Soweit einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein sollten oder unwirksam werden, wird die
\A/irksamkeit der Vereinbarung insgesamt nicht beeinträchtigt. Beide Vertragspartelen vereinbaren schon
jetzt, dass sie in diesem Falle die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung nahekommt oder entspricht.

Ort, Datum Ort, Datum 02/i1. 2^

RWI Regionale Wirtsch^
usc Rieck+ealg
Jah|nstraße^

atlve

Tel.: (0

Kooperationspartner Welcome 5^ht^
Projektleiterin Dajan

• 58 37 05

39 39 32
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Antrag auf Gewährung von Zuwendungen entsprechend der Zuwendungsrichtlinien
des Amtes Treptower Tollensewinkei

Amt Treptower Tollensewinkel
Der Amtsvorsteher

Rathausstraße. 1

17087 Altentreptow

STADT ALTENTREPTOW

18. Jan. 2022

E1NGEGANC;PN

1. Antragsteller

Name;

Anschrift:

Kontoinhaber:

Bankverbindung:

Auskunft erteilt:

Lothar Sommer, für "Kulturarbeitskreis Golchen"

Dorfstr. 65, 17089 Golchen

Ev. Kirchengemeinde Daberkow/Golchen

IBAN: DE39 1506 1638 0004 0200 81
Stichwort: "Kulturarbeit in Golchen"!

Lothar Sommer Telefon: 03965/20 9012

E-Mail: lothar@sommer-golchen.de

2. Projekt

Projekttitel: Schritte auf dem Weg zurück in unser altes Leben
Konzertangebot gegen Corona - in der Friedenskirche Golchen

Kurzdarstellung des Projekts: Wir wollen es neu anstoßen und zu verwirklichen suchen:
Zumindest in den Sommermonaten für die Menschen in Golchen, aber auch in
der Region ein Konzertangebot zu schaffen, das Begegnung und kulturellen
Austausch anregt und ermöglicht.
Das ehrenamtliche Engagement der Dorfbewohner bei Vorbereitung und
Betreuung war immer groß! Auch diesen Zusammenhalt suchen wir wieder!

Geplant für 2022 sind die Veranstaltungen laut Anlage 3.
Relevant für diesen Antrag sind nur die Konzerte am 26. Juni, 11.
September und evtl. noch ein weiteres im August (die nachgeholte 850-
Jahr-Feier ist noch nicht terminiert!)
Das Konzert der Wolga Kosaken am 10.8. ist komplett durch den Veranstalter
finanziert (Verkauf von Eintrittskarten).

3. Ausgaben im Überblick
(gemäß beiliegendem Finanzierungsplan)

Gesamtausgaben

Beantragte Zuwendung

1.000

700

EUR

EUR



4. Projektkonzeption

Leben im ländlichen Raum heißt in aller Regel fern von kulturellen und gesellschaft
lichen Angeboten zu wohnen. In den Pandemiemonaten spitzte sich die
Vereinsamungsgefahr noch weiter zu! Unser Bestreben ist, die Menschen einzuladen
und Begegnung zu fördern.

Während die regionalen Künstlergruppen in der Regel die Kollekte am Ausgang als
Anerkennung und B>ankeschön mitbekommen, kosten die externen natürlich ein
Mindesthonorar und möglichst auch eine Fahrtkostenbeteiligung.

Für den anschließenden Empfang treiben wir keinen großen Aufwand; es geht ja nur
um den Rahmen. Dennoch werden pro Veranstaltung 100 bis 200 € benötigt, die nicht
unbedingt durch Spenden voll gedeckt werden können.

5. Satzung. Vereinsregisterauszug und Anerkennung der Gemeinnützigkeit

Anfangs wurden die Konzertveranstaltungen in der Friedenskirche Golchen allein von
der Kirchengemeinde verantwortet. Mit der Fertigstellung des neuen
Dorfgemeinschaftshauses wuchs der Wunsch, im Dorf gemeinsam Begegnung und
kulturelle Angebote für die Menschen zu schaffen. Kirche und Gemeindevertretung
haben die Organisation dem gemeinsamen Arbeitskreis Kultur anvertraut.

6. Verwendung der Mittel

Der Antragsteller versichert, dass die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung wirtschaftlich
und sparsam verwendet werden. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben,
einschließlich der Angaben im beiliegenden Finanzierungsplan, werden bestätigt.

7. Maßnahmebeginn

Der Antragsteller erklärt, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen worden ist und auch nicht
vor der Bewilligung der Zuwendimg begonnen wird.

Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wird nicht beantragt.

Golchen, 18. Januar 2022

Ort, Datum

L. Sommer

RechtsverbindUche Unterschrift

(in Dmckbuchstaben wiederholen)



Anlage 2

Finanzierungsplan

Aufstellung der Projektausgaben

Personalausgaben

Honorar + Fahrtkosten Ignaz Netzer (26.6.) min. 300 EUR

Honorar für die R.everends (?.8.) min. 200 EUR

Honorar und Fahrtkosten für Boogielicious. (11.9.) min. 500 EUR

Sachausgaben

Bewirtung für 4 "Empfänge" versuchen wir über Spenden zu decken.

Gesamtausgaben : -t. _ - l.OÖO EUR ^ _ _

Aufstellung zur Finanzierung des Projekts

Eigenanteil

Einnahmen/Erlöse aus den Maßnahmen
(Ausgangskollekte, je 100 €) 300 EUR

Sonstige Eigenmittel des Trägers: Preisgeld „Stars im Dorf" aus 2019
?  EUR

Öffentliche Zuwendungen

Für die Maßnahme wurden bereits folgende Zuwendungen beantragt oder bewilligt.
Bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit * zu kennzeichnen.

Zuwendung des Bundes 0 EUR

Zuwendung des Landes 0 EUR

Zuwendung des Landkreises (hier beantragt) 0 EUR

Sonstige öffenthebe Zuwendungen (evtl. Defizit d.d. KG gedeckt?) EUR

Finanzierungsanteile Dritter

Für die Maßnahme wurden folgende Finanzierungsanteile Dritter beantragt oder bewilligt.
Bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit * zu kennzeichnen.

0  EUR

Finanzierungsbedarf zusammen: 700 EUR





Veranstaltungsplan Friedenskirche Golchen in 2i022

Datum Uhrzeit Titel Künstler / Referent Genre

Große Pause

26.06.22 17.00 j-'eder der Hoffnung. ^ ^
Die Story der vergessenen Gospel Songs.

ignaz Netzer Gospei/Biues

oderim Juli 2022 August ? Reverends , 850 Jahre Golchen ?

20.00 Die Wolga Kosaken Wolga Kosaken
Vocal- & Balalaika

-Konzert

11.09.22 17.00
Boogie ...ist ein deutsch-niederländisches

liclous... Boogie-, Blues und Jazztrio
Klavier, Gesang, Schlagzeug,
Blues-Harmonika
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